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V

und des SD

Prag, den..2...

….1

XIX.. lnter den Kastanien 19.

2194/41-

1

Tgb. Rr. B. d. S.

Bitte bei der Untwort vorstehendes Gefchäftszeichen und Darum anzugeben

An das

Büro des Herrn Staatssekretärs

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in P r a g

Betrifft: Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte gegenüber

Angehörigen der Regierungstruppe.

Anbei reiche ich den dortigen Vorgang nach Kenntnis-

nahme zurück.

Im Auftrag:

X
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Am heutigen Tage erschien Oberkriegsgerichtsrat Freiherr
Dr
von Doernberg von Wehrmachtbevollmächtigten bei der Gruppe Justiz,
übergab das anliegende Schreiben des Wehrmachtbevollmächtigten vom
14. Juni 194l und bat, der Ausdehnung der Zuständigkeit der Wehrmacht-
gerichte gegenüber Angehörigen der Regierungstruppe wegen aller nach
geltendem Recht von den deutschen Justizbehörden verfolgbaren Straf-
taten zuzustimmen.
Auf die Frage, welche Vorstellungen gegen die bisherige
Sachbehandlung durch die ordentlichen deutachen Justizbehörden erho-
ben würden, erklärte Oberkriegsgerichtsrat von Doernberg, Beschwerden
seien nicht zu erheben, General Friderici wünsche die erweiterte Zu-
ständigkeit lediglich aus grundsätzlichen Erwägungen.
Oberkriegsgerichtsrat von Doernberg wurde auf verschiedene
Bedenken gegen die vom Wehrmachtbevollmichtigten angestrebte Regelung
hingewiesen. Er erbat baldige Entscheidung, da nach Auffassung des
Generals Friderici ein Antrag an das OKw. auf Herausgabe einer ent-
sprechenden Verordnung baldigst herausgehen müsse.
Die zur Zeit bestehende Rechtslage ist folgende:
Das vormals tachecho-slowakische Militärgerichtswesen ist
durch Regierungsverordmung vom 7. September 1939 (Slg.d.Ges.ü.Vdg.
Nr. 255) aufgelöst worden. Streftaten von Angehörigen der Regierungs-
truppe werden nach den gleichen Zuständigkeitsvorschriften verfolgt,
die für zivile Protektoratsangehörige gelten. Es sind daher grund-
sätzlich die Strafgerichte des Protektorats zur Verfolgung von Stref-
taten von Angehörigen der Regierungstruppe berufen. In denjenigen
Fëllen, in denen auch zivile Protektoratsangehörige der deutschen
ordentlichen Gerichtsbarkeit unterstehen (vgl. Vo. v. 14. April 1939 -
RGBl. I s. 754 - sovie die hierzu ergangenen beiden Ergänzungsverorde
mungen),
√D
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nungen), werden daher auch Angehörige der Regierungstruppe von den

deutschen ordentlichen Strafgerichten abgeurteilt. Soweit sich die

Tat eines Angehörigen der Regierungstruppe jedoch gegen die deutsche

Wehrmecht richtet, findet - wie bei derartigen Straftaten eines je-

 c  dd  

nung vom 8. Mai 1939 (RGBl. I S. 903) vor den Wehrmachtgerichten statt.

Zur Erläuterung mögen folgende Beispiele dienen:

a) Ein Angehöriger der Regierungstruppe bestiehlt einen Kameraden:

Zuständigkeit der ordentlichen Protektoratagerichte.

b) Ein Angehöriger der Regierungstruppe begeht ein Rundfunkverbrechen,

beschimpft das Deutsche Reich, begeht ein Gewaltverbrechen, treibt

als Volksschädling Schleichhandel:

Zuständigkeit der ordentlichen deutschen Gerichte.

c) Ein Angehöriger der Regierungstruppe vergreift sich am Eigentum der

Deutschen Wehrmacht, beschimpft einen deutschen Offiziers

Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte,

Die Absicht des Generals Friderici geht mun dahin, die Zu-

ständigkeit der Wehrmachtgerichte - unter Aufrechterhaltung der Zustän-

digkeit der Protektoratsgerichte (!) im bisherigen Umfang - in der Wei-

se auszudehnen, daß den ordentlichen deutschen Strafgerichten die Srafver-

folgung von Angehörigen der Regierungstruppe gänzlich entzogen werden

soll, so daß - um auf die vorbezeichneten Beispiele zurückzugreifen -

zukünftig zwar im Falle a) die Proteltoratsgerichte zuständig bleiben,

T    s    

der Wehrmachtgerichte begründet würde. Damit wäre für die Regierungs-

truppe in strefrechtlicher Hinsicht Sonderrecht geechaffen.

Für die von General Friderici angestrebte Neuordnung scheint

zu sprechen, daß die Angehörigen der Regierungstruppe in Zukunft le-

diglich zwei Gerichtsbarkeiten (nänlich der Protektoratsjustiz und der

deutschen Militärjustiz) unterstehen würden, während zur Zeit daneben

- wie für alle Protektoratsangehörigen - je nach Lage des Falles auch

die Zuständigkeit der deutschen ordentlichen Gerichte gegeben ist. Die-

se Eußerliche Vereinfachung würde jedoch nicht durch die insofern neu-

geschaffene Unübersichtlichkeit aufgewogen, als in Zukunft die Zustän-

digkeit der Wehrmachtgerichte gegenüber Protektoratsangehörigen eine

verschiedene
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verschiedene wäre je nach dem, ob der Protektoratsangehörige der Re-

gierungstruppe zugehört oder nicht.

Gegen die beabsichtigte Neuordnung spricht folgendes:

a) Die beabsichtigte Ausweitung der deutschen Wehrmachtgerichts-

barkeit richtet sich gegen die ordentliche deutsche Gerichtsbar-

keit. Es muß - auch bei der tschechischen Öffentlichkeit - der

Eindruck entstehen, als ob die deutschen Justizbehörden Strsf-

sachen gegen Angehörige der Regierungstruppe nicht sachgemäß er-

ledigt hätten. Es wird jedoch dem Vehrmachtbevollmächtigten auch

in Zukunft nicht möglich sein, begründete Beschwerden vorzubrin-

gen.

b) Durch die Abänderung der ohnehin im Protektorat schon schwer

übersehberen Zuständigkeitsregelung würden - diese Voraussage ist

durch Erfahrungen in ähnlichen Fällen mur zu begründet - Mißver-

stündnisse in der Sachbehandlung durch die in Betracht kommenden

deutschen und Protektoratsbehörden zu befürchten sein.

e) Die beabsichtigte Regelung würde den militärischen Charakter

der Regierungstruppe eher verstärken. Dies ist wohl auch vom

Wehrmachtbevollmächtigten beabsichtigt, da er sich zur Begründung

der Neuregelung gerade auf die von ihm ausgeübte Dienstaufsicht

und auf das "militürdienstliche Interesse" beruft. Es besteht

indessen kein Grund, von der Ellgemeinen politischen Linie, wo-

nach der Regierungstruppe kein eusgesprochen militärischer Che-

rakter zukommen soll, abzuweichen.

Übrigens ist Dienstaufsicht von Gerichtsbarkeit streng zu

scheiden. Daraus, daß der Wehrmachtbevollmächtigte die Dienst-

aufsicht über die Regierungstruppe ausübt, kann für die Frage

der Zuständigkeit der Wehzmachtgerichte auch aus Zweckmäßigkeits-

gründen nichts hergeleitet werden, andernfalls würde eine jede

deutsche Dienststelle in Protektorat in Zukunft versuchen, auf

Gerichtsverfshren gegen Angehörige der diesen Dienststellen ent-

sprechenden Protektoratsbehörden Einfluß zu nehmen (z.B. Polizei).

d) Die beabsichtigte Neuordnung müßte durch eine vom OKw. dem

Reichsminister des Innern und dem Reichsminister der Justiz im

Einvernehmen mit dem Reicheprotektor in Böhmen und Mähren erlasee-

ne Rechtsverordnung erfolgen, die in Abänderung der Verordnung

vom
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vom 8. Mai 1939 ergehen würde. Gegen die Herausgabe einer derar-

tigen Verordnung spricht nicht zuletzt der gerade auf Betreiben

des OKW. ergangene Erlaß des Fihrers vom l6. Mai 194l über eine

vorübergehende Einschränkung der Rechtsetzung. Es ist nicht ein-

zusehen, daß die von Ganerel Friderici angestrebte Neuregelung -

wollte man selbst ihre allgemeine Zweckmäßigkeit bejahen - der-

art dringend notrendig ist, daß sie im Interesse der Reichsver-

teidigung trotz des Gesetzgebungsstops erlassen werden müßte.

e) Allgemein ist noch festzustellen, daß mit der Verordnung über

die Ausübung der Militärgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und

Mähren vom 8. Mai l939 keine besonders guten Erfahrungen gemacht

worden sind. Vielmehr hat die Praxis der Wehrmachtgerichte gerede

in Sabotage- und Waffensachen vielfach zum Widerspruch herausge-

fordert und die Erwartungen keineswegs erfüllt. Anderseits hat

die Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte gegenüber Protektorats-

angehörigen für Behörden und Öffentlichkeit die Handhabung der

Zuständigkeitsvorschriften erschwert. Daneben hat die ohnehin be-

stehonde vielfach kaum zu begründende Ausweitungsprexis der Wehr-

machtgerichte die Übersicht in der Rechtsprechung gefihrdet. Außer-

dem ist die rechtliche und tatstchliche Beurteilung anfallender

Strafsachen durch die Wehrmachtgerichte häufig eine erheblich en-

dere als die bei den ordentlichen deutschen Gerichten übliche.

P080S

Unterschiedliche Ergebnisse nehentiich in Verfahren wegen unbe-

fugten Waffenbesitzes mußten dauernd beobachtet werden. Es kenn

nicht ausbleiben, daß auf diese Weise auf tschechischer Seite der

Eindruck entstehen wird, daß manche Vargehen auf deutecher Seite

ganz verschieden beurteilt werden, je nach dem, ob die Sache vor

die ordentlichen deutschen Justizbehörden oder vor ein Wehrmacht-

gericht gelangt.

Es muß unter diesen Umständen eher einer Abschaffung der Zuständigkeit

der deutschen Vehrmachtgerichte gegenüber Protektorsteengehörigen das

Wort geredet werden, zumal der Aufbau der ordentlichen deutschen Justiz

im Pretektorat im vollen Unfang durchgeführt und durch entsprechende

Rechtsvorschriften die Zuständigkeit der ordentlichen deutschen Justiz-

behörden in ellen denjenigen Fellen sichergeetellt ist, in denen deut-

sche Belange gewahrt werden müssen.

B
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Es besteht daher um so weniger Anlaß, nunmehr den umgekehr-

ten Weg zu gehen und die Zuständigkeit der deutschen Wehrmachtgerichte

gegenüber Protektoratsangehörigen zum Nachteil der deutschen ordentli-

chen Justizbehörden zu erweitern.

Die Angelegenheit konnte gelegentlich eines in anderer Sache

heute bei Exzellenz stattgefundenen Vortrags zur Erörterung gestellt

werden. Herr Reichsprotektor hat entschieden, daß der Anregung des

Wehrmachtbevollmächtigten vom l4. Juni l94l nicht stattgegeben werden

soll.

sc8eS



er Reichsprotektor

23, Juni 1941

Prag, den

in Böhmen und Mühren

I 9 d 4156

2.

An

den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in

XIX.

Platz der Wehrmacht 5.

Betrifft:

Zuständigkeit der Wahr-

machtgerichte gegen Angehö-

rige der Regierungstruppe.

Auf das von Herrn Oberkriegagerichtsret

Freiherrn von Doernberg em 16.Juni 1941

überreichte Schreiben vom 14. Juni 1941

- III/Az. 3a - .

Die Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte im Protektorat Böhmen

und Mähren ist hinsichtlich der Verfolgung von Strsftaten nichtdeutecher

Steatsangehöriger durch Verordnung vom 8. Mai 1939 (RGBl. I S. 903) und

durch Verordnung vom 26. August 1939 (voBlßProt. 5. 84) abschließend ge-

regelt. Eine Erweiterung dieser Zuständigkeit könnte daher nur durch eine

im Einvernehmen mit mir zu erlassende Verordnung des Oberkommandos der

Wehrmacht, des Herrn Reichsministers der Justiz und des Herrn Reichsmini-

sters des Innern erfolgen. Der weiteren Verfclgung der von Ihnen mitgeteil-

ten Anregung auf Ausdehnung der Zuständigkeit der Wehrmachtgerichte zur

Verfolgung von Strsftaten der Angehörigen der Regierungstruppe unter gleich-

zeitiger Beseitigung der Zuständigkeit der ordentlichen deutschen Justizbe-

hörden steht bei dieser Sachlage zunächst der Dritte Erlaß des Führers und

Reichskanzlers über eine vorübergehende Einschränkung der Rechtsetzung vom

16. Mai 1941 - mitgeteilt durch Rundschreiben des Herrn Reichsministers und

Chefßsder Reichskanzlei an die Obersten Reichsbehörden vom 19. Nai 194l -

Rk.
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- Rk. 540g B - entgegen. Dabel ist zu berücksichtigon, daß die von Ilnen

engestrobte Mafnahme unter den obsaltenden Verhältninsen nicht als kriego-

wichtig engesehen werden kann.

Aber auch in sachlicher Rinsicht trage ich erhebliche Bedenken

gegon die ven Ihnen vorgeschlagene neue Regelung. Die crdontlichon deut-

schen Justizbehörden haben im Rahmen des geltendon Rechte die gegon Ange-

hörige dor Reglerungstruppe anhlingig gewesenen Fulle su meiner Zufrioden-

helt bearbeitet, so daß aus der Sachbehrndlung durch die ordantlichen deut-

sohen Justizbehörden keine Gründe gegen deren fernere Zustündigkeit herge-

leitet werden künen. Anderseits wirde die erbetene inderung ein Sonder-

recht für Angehörige der Regierungstruppe unter Abweichung der für die

Sbeigen Protektoratsengehörigen bestehenden Regelung schaffen, also die

chnehin nicht loicht su überscheuende Zuständigkeitsebgrenzung im Protek-

torat unilbersichtlicher gestalten und daneben den "halbmilitilrischen Cha-

Fakter" der Begierungstruppe in politisch durchaus userwinschter Teise be-

tonen.

Die Ihnen in Rinblick syf da Regierungetruppe sustehendon Befug-

niase bedingen übrigens keinooweg da, achgesuchte Erveiterung der Zustän-

digkeit dor Sohrmachtgerichte, daguch duf anderen Gebieten des Staatsle-

bens regelnlßig dia Aufsichtsbafugniase und die Gerichteberkeit nicht von

der gleichon Stelle wahrgenonnen warden. fipe Durchbrechung dieses Grund-

sebsos dürfte auch durch die Sinrichtung der - ebah nicht als wchrmacht-

SA8SN

Ihnlich anzusehenden - Reglerungstruppe nicht gorochtfortigt sein, zumal

oine derartige Msfiahme zu ihnlichon Anrogungen anderer Btellon Anlaß ge-

ben und slsdnnn die Gofahr einer völligen Ünübersichtlichkeit der Zustän-

digkeitsverhtltnisse aufkouon könnte.

Ioh wirde mich dahor nicht in dor lige ashen, siner auf Erweite-

rung der Züetindigkeit der Wehrmechtgerichte zur strsfrechtlichen Verfolgung

von Angehörigen dez Regierwgatruppe abzielendon Verordnung zuzustimmen.

Gwr, The athr



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag,den 2.April 1941

I 1 d - 6706

An

a)

das Büro des Herrn Reichsprotektors

b

das Büro des Herrn Staatssekretärs

C

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

a

die Herren Abteilungsleiter I - IV

e

den Herrn Leiter der Zentralverwaltung

f)

die Herren Gruppenleiter

g

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

h)

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

i)

die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn

Betrifft:

Autonome Protektoratsverwaltung und Ge-

schäftsverteilungspläne der Zentralbehörden

Bezug:

Schreiben vom 30.11.1940, I 1 d - 6706

Anlage:

1

In der Anlage übermittle ich eine Zusammen-

stellung des Wirkungskreises des Generalinspektorats der

Regierungstruppe mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Im Auftrage:

awyy

gez.H u fnag e l

Beglaubigt:

homh

9/4

Registrator.

cd

/12/14.47.
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REGIERUNGSTRUPPE

GENERALINSPEKTORAT

Z. 750/l. Abteil. 1939.

SIMSONMI

desGeneralinspektorats der

Regierungstruppe

P r a g , am 7. Dezember 1939.

Generalinspekteur

der Regierungstruppe

EMINGERe.h.

General
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Wirkungskreie des Generalinepektorates der Regierungetruppe.

Allgemeine Bestimaungen.

1/ Die einheitliche und erfolgreiche Tätigkeit des Gene-

ralinspektorats erfordert, damit jede Abteilwng ihren eigenen

Wirkungekreie erhalte. Andererseits iot es im dienstlichen

Interesse aller Dienststellen des Generalinspektorats,damit

Angelegenheiten, welche direkt oder indirekt einige Abteilun-

gen berühren, in gegenseitigen Einvernehmen und durch zustän-

dige Abteilungen ausgearbeitet werden, und zwar auch dann,wenn

ea nicht ausdrücklich in der Gliederung des Wirkungslreises

festgesetzt ist.

Daher let es nötig nicht nur den eigenen Wirkungelreis

streng einzuhalten, sondern auch den fremden Virlungekreis zu

beachten. Die zuständigen Vorsehriften enthalten nährere Be-

stimmungen, wie formell bel der Prlege des Bizvernehmene mit

anderer Dienstetelle des Generalinspektorats /Vorlage zur Bin-

sicht/ vorzugehen iet. Dabel ist den beteiligten Dienststellen

genügende Zeit zun Studinm der betreffenden Prage, zu gewähren.

2/ Weitera ist zu beschten, danit im Generalinspektorat

nur die Angelegenheiten erledigt werden, welche zweifellos nach

Beschaffenhedt der Angelegenheit din den Wirkugslreis des Gene-

ralinspektorats gehören und damit nicht jene Angelegenheiten

erledigt werden, für weleffe die untergebenen Kommandenturen

zuständig sind.
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3/ Die Einhaltung des Wirkungskrelses und sonit auch

der rechtige und schnelle Dienstgang können nur dann verbürgt

werden, wenn ein jeder genau und pünktlich die Bestinmungen

über den Wirkungskreis kennt. Daher muss angeordnet werden,

damit alle Faktoren sich genau mit der Gliederung des Wirkungs-

4/ Bei der Bearbeitung yon Schriften können unter einzel-

nen Abteilungen Zweifel entstehen; kommen dabel die Abteilungs-

vorstände nicht direkt überein, entscheidet die Angelegenheit

entgültig der I. Vertreter des Generalinspektorats und zwar

nach mündlicher Meldung desjenigen Abteilungsvorstandes in

dessen Abteilung die Schriftsache bearbeitet würde.

Gliederung des Wirkungslreises.

I.

Generalinepektevre

I. und II. Vertreter, Verbindungeabteilunge

Die Befugnis des Generalinepekteurs wird später festge-

setzt werden .

Ie u. II. Vertreter des Generalinspekteurs leitet nach

den Weisungen dea Generalinspektevrs die Arbeiten der ihnen

unterstellten Abteilungen und des Hilfsamtes des Generalinspek-

torate; dabei sorgen sie dafür damit Einheitlichkeit und Ein-

klang der Arbeit unter denapteilungen gesichert sei. Infolge

58391

Snih glamed
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dessen geben sie einander Bescheid.

DelIa.Vertreter. des Generalinspektorats sind direkt

unterstellt :

1,/Organisations/Abteilung

2./Ausbildungs/

11

3./Personal/

1

und

das Hilfsemt des Generalinspektorats.

Dem II, Vertreter des Generalinspektorats sind direkt

unterstellt:

4,/Material/ Abteilung

5./Sanitäts/

20

6./Intendantur/

a

7./Juridische/

91

0

Der Personaladjutant des Generalinspekteurs leitet den

Personaldienst beim Generalinspekteur . Er sorgt für seine

Angelegenheiten representstiver Natur, welche er nach ihrer

Beschaffenheit entweder allein oder im Einvernehmen mit

den zustëndigen Abteilungen erledigt. Dienstliche Angelegen-

heiten überlässt er naoh ihrer Bescheffenheit der zuständigen

Abteilung.

Er leitet das Vorsprechen der militirischen und bürger-

lichen Personen beim Generalinspekteur als auch das dienst-

liche Vorsprechen der Angehörigen des Generalinspektorats.

Er besorgt die persönliche Korrespondenz des General-

inspekteurs bach seinen Weisungen; dazu erfordert er, wenn es

nötig ist, Bescheid von den zuständigen Abteilungen. Er beauf-

3
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sichéigt den porsönlichen Kraftwagen und das Pferd dea Gone-

ralinspektews.

4

Die Personaladjutanten des I. u. II. Vertretere

BCOL

hen ähnliehe Agende, wis der Personaladjutant des Generalin-

spektours:

Die Verbindingsabteilung umtezhält und fihet über Beaur-

Tes ut pum eddneatretaoy tep emegyedstvreteu sep Saaa

nem Menen die Verbindung aller Dienststellen mit folgenden ant-

liehen Organen durchs

dequoptstases ep a

1

- tit den Vorstand der Regierung

- mit der Wehrneohtbevollmäehtigten bein Reiehsprotektor.

Die einselnen Dienststellen dos Generalinspektorate kömen mit

oben angefihrten Amtstellen mr mit Kenntnis und Mitwirkung

der Verbindungsabteilung des Generalinspektorate verhandeln.

°II

l. /Organisations/ Abteilung.

s/ Die Organisatlonsgruppe.

1/ "Simtlicha Organieationsfragen, die dee Generalinepek-

torats imbegriffen.

2/ Verarbeitung aller Organipationsvorochziften.

 d  t   e /

bringung aller Binheiten der Rogleiungetruppe.

 p tee aet ne o

58330
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Bestimmungen des Dringlichkeits-grades zur Durehführung die-

ser Bauten, als euch die Teilnahme an den zuetindigen kom-

missionellen Verhandlungen laut Bestimmungen des Einquar-

tierungsgesetzes § 5 und der Durchführungeverordnung dazu,

und zwar aus dem Standpunkte der. Organisation und der Dislo-

kation, Sie wirkt bei eventuellen Umbauten und Zubauten der

militärischen Objekte mit falls sie durch Organisations- und

Dislokationsänderungen begriindet sind.

5/ Peatlegung der Grundsätze zur Lösung der Personal-

und Standesangelegenheiten aller Angehörigen der Regierungs-

truppe. Systemisierung.

6/ Erläuterung der Vorschriften, welche den Wirkunge-

kreis behandeln, bei Streitfragen, welche unter einzelnen

Dienstellen des Generalinspektorats entstehen können und die

Ausarbeitung der Vorschläge auf ihre Lösung.

7/ Die Feetlegung der Organisationsgrundlegen für den

Haushalt der Regierungstruppe, die Überprüfung der Vorschlä-

21

ge für den Haushalt und der Einfluss auf die Bewirtschaftung

der Teilposten des Haushaltes.

8/ Mitarbeit bei der Lösung der militärischen Aus-

stattung und Ausrüetung mit den zuetändigen Abteilungen des

Generalinspeltorats, Ausarbeitung der Anzugsordnung im Ein-

vernehmen mit der 2. Abteilung.

9/ Mitarbeit bei Ausarbeitung und Verhandlung der Ent-

wiirfe der Gesetze und der Reglerungsverordnungen.

10/ Militärische Festliohkeiten und representative Ange-

legenheiten,Grundsützlichkeiten, welche die Verleihung der

Orden, Auszeichmungen und belobender Anerkennungen betreffen

im Einvernehmen mit der 2. Abteilung.

l1/ Angelegenheiten der Militärkapellen.
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bei Verhandlungen der Ersatzanträge bei Sehätzungen, bei Streiten

und Beurteilungen im Pferdefach.

e/ Die Standesgruppee

-

1/ leitung des Standesdienstes. Verarbeitung zuständiger

Vorschriften.

2/ Standesführung der Reglerungstruppe, Aufsicht, Evidens

und Ausgleich der Stände der untergebenen Einheiten.

3/ Führung der Stammrollenangelegenheiten der Angehörigen

des Generalinspektorats.

v

4/ Mitarbeit mit den zuständigen Abteilungen bei Super-

arbitrierung und Versetzung in den Ruhestend.

5/ Personalengelegenheiten, Evidenz wnd Statietik der

Angehörigen der Regierungstruppe im Ruhestand /: Offiziere, Mili-

tärbeamte und Mannschaftpersonen :/.

d/ Die Gruppe der Dlenstvorschriften.

1/ Genehmigung militärischer Vorschriften, Handbücher

und Behelfe, als auch ihrer Ergänzungen im Binvernehmen mit zu-

ständigen Abteilungen.

.2/ Endgültige Redaktion aller für die Regierungstruppe

durch das Generalinspektorat ausgegebenen Vorschriften. Schaffung

der Facheprache, sprachliche und terminologische Richtigkeit aller

Dienstvorschriften, dienetlieher Drucksachen und Verordnungs-

blätter.

/

3/ Verantwortlichkeit für die Sachlichkeit der Übersetzun-

51

gen zwischen der techechischen und deutschen Sprache in militä-

rischer Hinsicht in Mitarbeit mit der 7. Abteilung, welehe für

die Sachlichkeit der Übereetzungen in juridiecher Hinsicht bürgt.
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4/ Die Ertedlung der Zustimmung zur Veröffentlichung der

literaris ehen Arbeiten der Angehörigen der Regierungstruppe.

5/ Die Bewilligung zum Binkauf der Dienetbehelfe im Rahmen

des festgesetzten Kredite.

6/ Leitung der Fachbibliotheken.

IIX.

2. /: Ausbildung :/ Abteilung

s/ Ausbildungsgruppe.

to p ae d  d a

tung der Dienetvorschri ften für die Ausbildung.

.

2/ Sachen der Militär-Üouhgsplätze,Reitschulen, Soniessstät

ten und Turnhallen im Einvernehmen mit den einschlägigen Abteilun-

gen.

3/ Binfluss auf Bekleidung und Auerüstung der Einheiten

der Regierungstruppe mit Rücksieht auf die Ausbildung und Verwen-

dung der Regierungatruppe bei Hilfskommandod.

4/ Veranstaltung von Prels-Schiessen,-Relten und anderer

Wettkämpfe bei denen der Grad der Ausbildung innerhalb der Regie-

rungstruppe erwiesen werden soll, sowie auch Betelligung der Re-

gierungstruppe an Öffentlichen Wettbewerben und Regelung des Spor-

tes bei der Regierungstruppe.

5/ Aufbau, Leitung und Verwaltung aller militärischen und

sprachlichen Lehrgänge, sowie die Vorbereitung der Mannschaft für

den Zivildienet.

6/ Aufbau und Leitung der Leibesübungen und der Moralerzie-

hung bei der Regierungstruppe.

7/ Karten und Kartographisches Material,

8/ Grundsätzliche Fregen des Nachrichtenverbindungedienstes

58328
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und Zusemmenerbeit mit dem Verkehrsminiaterium /: Postverwaltungs/

b/ Phrungsgruppe.

1/ Ernennung der Bataillons- und höheren Kommandeure in

Einvernehmen mit der dritten Abteilung.

2/ Einfluss auf die.Dislokation /:Unterbringung:/ der

Regierungetmuppe mit Rückeicht auf deren Verwendung.

3/ Regelung der failweisen Zusemmenarbeit nit dem Mini-

sterium des Innera in Fragen der gemeinsamen Benützung der Re-

gierungstruppe und der Sicherheitsorgane des Protektorates Böhmen

und Mähren bei Hilfskommandos.

4/ Technische und bewaffnete Hilfskommandos.

5/ Bearbeitung der grundsätzlichen Dienstvorschriften im

Einvernehmen mit den anderen Abteilungen.

6/ Angelegenheiten des Standortdienstes.

7/ Pressedienet; Propaganda der Regierungetruppe durch

Rundfunk und Piln; Pührung der Chronik.

8/ Angelegenheiten der Soldatenheime.

°AT

3. /: peraönliche Angelegenheiten :/ Abteilung

s/ Gruppe für dle Angelegenheiten der Militärpersonen.

1/ Alle persönlichen Angelegenheiten der Offiziere, Mili-

tärbeamten und Mannschaften der Regierungetruppe; ihre Evidenz

und Statistik, auegenommen Jene Angelegenheiten, welche in den

Virkungskreis der Gruppe für die allgemeinen Angelegenheiten ge-

hören.
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2/ Untersuchungen auf Dienstunfähigkeit und Vesetzunigen

in den Ruhestand im Einvernehben mit der l.,5.und 6.Abteilung.

3/ Beförderung der Offiziere, Militärbeamten und Mannschaf-,

ten.

4/ Regelung des Renges.

5/ Mitwirkung bei der Aufnahme der Militärpersonen mit

C

der l. Abteilung.

6/ Personalverordnungsblätter des G.l. wnd Schematismus

der Regierungstruppe.

b/ Gruppe für die Angelegenheiten der Zivilpersonen.

1/ Alle persönlichen Angelegenheiten der Zivilprotektorats-

angestellten der Regierungstruppe; ihre Evidens und Statistik,

ausgenommen jene Angelegenheiten, welche in den Wirkungekreig

der Gruppe für die allgemeinen Angelegenheiten gehören.

2/ Die Versetzung der unter l/ angeführten Angestellten

in den Ruhestand im Einvernehnen mit der l. und 6.Abteilung.

3/ Beförderung der Zivilangestellten.

4/ Regelung des Ranges.

5/ Aufnahme der Zivilprotektoratsangestellten in den

Dienst bei der Regierungstruppe im Rahmen der Planstellen und

im Einvernehmen mit der l. Abteilung.

1

6/ Die Dienstpragmatik'der Zivilangestellten.

7/ Grundsätzliche Angelegenheiten der Zivil-Vertragsange-

stellten, wie deren Aufnahme, Entlassung, Statistik, Evidenz,

Bearbeitung der Vorschriften und Richtlinien im Einvernehmen

mit der 6. Abteilung-

8/ Disziplinarangelegenheiten der Zivilangestellten der

Regierungstruppe. Auferlegung von Ordnungsstrafen der Zivilange-

stellten des G.I.

58327
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e/ Gruppe fur die Austellung in snderen Diensten:

1/ Anstellung in Protektorats- und öffentlichen Diensten,

sowie anderen Erwerbszweigen.

-

2/ Evidenz und Statistik der engestellten Mannschaften.

3/ Bearbeitung der gesetzllehen Bestimmungen für die Anstel-

lung der Mannschaften susammen mit der 7. Abtellüng.

4/ Mitwirkung bei der Vorbereitung der Mannschaften für den

Zivilberuf vom Standpunkt der Anstellungsnöglichkeiten.

d/ Gruppe für allgemeine Angelegenheiten.

1/ Grundsätzliche Riehtlinien für die Bearbeitung der persön-

lichen und Stendesangelegenheiten aller Angehörigen der Regierunge-

truppe im Einvernehmen mit der l. Abteilung.

2/ Erteilung von Orden, Auezelchnungen, belobender Anerkennun-

gen und Belohnungen im Einvernehmen mit der l. Abteilung. Bewilli-

gungen zum Tragen fremder Orden und Auszeiehnungen.

3/ Heiratsbewilligungen an Offiziere, Militärbeamten, Naan-

sehaften und Zivilprotektoratsangestellte der Regierungstruppe.

4/ Angelegenheiten der militäriechen Zucht und des Diszipli~

narstrafrechtes. Verfahren vor Disziplinarausschüssen. Abnahme des

militärischen Dienetgrades durch verwaltungsrechtliche Verfügung.

Disziplinarausschüsse.

5/ Enthebung von der Pflicht des Dienstgeheimaleses im Ein-

vernehmen mit den beteiligten Abteilungen.

. 6/ Beschwerden der Militärpereouen und Zivilangestellten

gegen Militär-und Zivilorgane, Beschwerden über Beurteilungen.

7/ Persönliche Reisen der Militärpersonen und Zivilangestellten

ins Ausland und Passangelegenheiten bei dienetllchen Reisen ins
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Aucland

8/ Mitwirkung in Wohnangelegenheiten aller Angehörigen der

Regierungstruppe.

V

4. Abtellung /: materielle Abtlg. :/

s/. Ausrüstungsgruppes

1/ Anschaffung und Evidenz der Waffen, Munition und

Explosivstoffe.

2/ Aufeicht und Leitung bei der Übernahme des Rüstungsma-

terials.

3/ Aufsicht und Leitung über die Verwaltung des oben ange-

führten Materials.

4/ Aussonderung des unbrauchbaren Materials und Verwertung

der dadurch gewonnenen Stoffe.

,

5/ Verteilung und Reparaturen des Geräts.

6/ Auagabe der entsprechenden materiellen Dienstvorechrif-

ten.

7/ Ausgabe der Dienstvorsehriften für den Verwaltungsdienst,

d.h. für dae Lagern und Instandhaltung, Evidenz und Verrechnung,

Einteilung und Bezeichnung des Geräts /: Materials :/ aller Art.

8/ Verbesserung des Geräts und Erprobung des neuen Geräts.

b/ Verkehrsgruppe.

1/ Dieselbe Kompetenz wie bei der Gruppe a/, soweit es sich

handelt un:

a/. Treinmaterial /i Vagen, Hagenausrüstung und deren

Bestandteile, Geschirre und deren Bestandteile, Pferdereguisitten,

Hufbeschlag- und Konservierungsmatez a

b/ Fahrräder

58326
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s/ Kraftfahrgeugmaterial /: Krefträder,Gummireifen, Re-

serve- und Brsatztbestandteile der Kiz-, Ausstattung und Auerüstung

der Kfz., Sehulungsmaterial:/,

d/ Betriebstoffe.

2/ Bisenbahn-Militärische Angelegenheiten.

S

c

e/ Technische Gruppe

Dieselbe Kompetens wie bei der Gruppe a/, soweit es das

Pionier- und Telephonmaterial aller Art betrifft.

8./

Baugruppe.

In Allgemeinen :

Die Baugruppe ist technischer Berater bei Verhandlungen von

bautechnischen und Unterbringungsfragen.

Die Baugruppe verantwortet dafür, dass die festgestellten

Bauerfordernissebei den auszuführenden Neu-, Un- und Zubauten nur

zweckmäsaig wnd an wirtschaftlichsten entworfen und genehmigte

Bauarbeiten fehlerfrei durchgeführt werden.

In einzelnen :

1/ Baudienetvorschriften und Mitarbeit beim Verfassen von

Dienstvorsehriften anderer Abteilungen insofern sie die Bauange-

legenheiten betreffen.

2/ Allgemeine bautechnischen Pragen im Einvernehmen mit

l., 2. und 6. Abteilung. Teiinahme an den Verhandlungen bezüglich

Gesetzenwürfe und Regierungeverordnungen für den Baufach der Re-

glerungetruppe.

3/ Evidenz aller von der Regierungstruppe benutzten Liegen-

achaften in technischer Hinsieht.

4/ Beteiligung mit 6.Abt. an der Anschaffung, Ergänzung
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und Auescheidung der Inneneinrichtung für die von der Regierunge-

e d ca 

dee Bauprogranmes für Neubauten, Um- und Zubetteng bei Bauten von

Wohnhäusern, Heithbahnen, Turnhallen, Erhclungsheimen, Sehiesstand-.

anlagen für die Regierungetruppe und Teilnahme an Amtshandlungen

militärischen und gemischter Kommissionen laut Binquartierungsge-

setz und Durehführungsbestimmungen zum Einguartierungsgesetz und

der Regierungsverordnung Nr. l64/1922 genäes durchgeführten Bauten,

insofern sie die Lösung bautechnischer Pragen betreffen.

6/ Mitarbeit nit der é.Abt. beim Zusammenstellen von Pre-

liminären für Teilsbudget des Protektorats aus den Baufach /:Neu-

bauten, Instandhaltung der von der Regierungstruppe benutzten Ge-

bäude :/.

7/ Bet iligung an den Bedarfsverhandlungen zwecks Ausbau

von Auebildungslagern, Sehulschieastandanlagen, technischen Übungs-

plätzen, Sehwimmschülen, Turnhallen und Reitbahnen in technischer

Hinsicht in Miiwirkung mit l.,2. und 6. Abt.

8/ Erledigung aller teehnischen Fragen bei Instalierungen

und gesundheitliohen Einrichtungen jeder Art in Bauobjekten, für

Küchen, Zentralheizungen und Baderäume und unterirdische Lagerung

von Betriebsstoffen u.ähn. im Einvernehmen mit l. und 6. Abt.

9/ Mitwirkung mit l.,2. und 6. Abt. bein Ermitteln von

Bauglätzen, Sehiesstandanlagen, Ausbildungslagern u.S.W.

10/ Fachmännisches Gutachten und Beurteilung /Schadenschät-

zungen an den Objekten/ in techniecher Hinsicht und Teilnahme an

kommissionellen Untersuchungen von Umfällen und Mängeln an Schies-

standanlagen und Übungeplätzen. Beteiligung an allen Verhandlungen.

gemäes geltenden Beuordnungen,den Vassergesetze und laut Reglerungs-

verordnungen über Schutz der Gesundheit und des Lebens der Arbeiter

auf Bauten militärischer Objekte.

l3/' s/ Leiten der Bauten von Objekten für die Regierungs-

truppe in Standorten, wo die Obiakte 'früher Staatseigentum waren,

58325
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insofern die Bauleitung den Gemeinden nicht anvertraut wird.

b/ Beteiligung an Verhandlungen der Bauten von

Objekten in Standorten, wo die Kasernenobjekte Eigentum der Ge-

meinden sind, in techniseher ßeziehung.

12/ Instandhaltung aller von der Regierungetruppe benutsten

Objekte, insoweit sie Eigentum des Protektorats sind, in tech-

nischer Hinsicht im Einvernehmen mit der 6.Abt.

13/ Beteiligung an der Instandhaltung und Aueweehslung der

Inneneinrichtung mit der 6.Abt.

14/ Überprüfen der Rechnungen, Lieferungen und Arbeiten

bautechnischer Gattung /: siehe Ziffer ll :/ in technischer Hin-

sicht, sowie der Sehlussabrechnungen aller Bauarbeiten und Liefe-

rüngen, die aus der Titigkeit des Baudienstes folgen im Einverneh-

men mit der 6. Abt.

l5/ Bauaufsicht an den für die Regierungstruppe bestimnten

Bauten, Beglchtigingen des Baufortgenges und swar aueh derjenigen

unter ll/b angeführten Bauten, Kollaudierungen der Arbeiten und

Lieferungen, welche seinen Betrsg von s0.ooo'-- K übersteigen

und Superkollaudierungen aller bautechnischen Arbeiten im Einver-

nehmen mit der 6.Abt.

16/ Fachmännische Sehulung der aueübenden Bauorgane.

VI.

Die 5. Abteilung /: Sanitëts :/.

e/ Sanitäts-@ruppe

1/ Organisation des Sanitäts-Dienotee und seine Pührung

in Vereinbarung mit der l.Abteilung.

2/ Ausarbeitung der betreffenden Vorscheiften und Picht-

linien für den Sanitäts-Dienet in Vereinbarung mit den betreffen-
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den Abteilungen

3/ Allgemeine Militärsanitätsfragen. Begutachtungen der Ent-

wirfe der' Gesundheitsgesetze und Regierungsverordnungen.

4/ Angelegenheiten der Militärerholungsheime und des Inve-

lidenhausea.

5/ Krankenbeförderung.

6/ a/ Bewilligung der Behandlung in den Erholungeheimen der

a da a da 

b/ Bewilligung der Behandlung in Zivilheilanstalten

/: a.ö. Krankenhäuser, Sanatorien :/ und der Kuren in Badeheilan-

stalten unter Mitwirkung der 6.Abteilung.

7/ /Hygiene der Regierungstruppe, Gesundheitspolizeiliche

Massnahmen. Seuchenschutz.Gesundhetliche Mitwirkung in Angelegen-

heiten von Nahrung, Wohnen, Bekleidung und Ausrüstung der Regierunge

truppe, Begutachtungen über Militärbauten,Bauvorschriften und ande-

re Vorrichtungen vom Gesundheitsstandpunkt.

8/ Sanitäteausbildung in der Regierungstruppe, fachmännische

Ausbildung des Personals im Sanitätsdienste.

9/ Sanitätsstatistik.

l0/ Überprüfen der Superarbitrationslisten aller Wilitärper-

E

sonen der Regierungstruppe vom ärztlichen Standpunkt und Erstatten

der Superarbitrationsbeurteilungen.

l1/ Fachärztliche Begutachtungen über lüngere Urlaube zur

Wiederherstellung der Gesundheit von Militärpereonen der Regie-

rungetruppe. Pachärztliche Beurteilungen über die Bedingungen der

Versorgungeansprüchen und der Zuerkennung der Invaliden vereorgung.

12/ Mitwirkung bei Einstellungen, Überprüfungen und Super-

11

arbitrationen der Mannschaften.

13/ Organieation des Apothekerdienstes in Vereinbarung mit

den zugehörigen Abteflungen und Aveerbeitung der betreffenden Vor-

4288
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schriften.

14/ Führung. des Apothekerdienstes.

15/ Sicherstellung und Verschaffung des Sanitäts-,Apothe-

ker- und Veterinärmaterials aller Art unter Mitwirkung der betref-

fenden Abteilungen, Verwaltung und Evidenz dieses Materials.

l6/ Arzneitaxe,Retaxation.

17/ Regelung der Heilpflege von Familienmitgliedern der

Angehörigen der Regierungstruppe-

l8/ Verbindung mit Zivil-Gesundheitsbehörden und Anstalten,

namentlich mit denen, in welchen die Angehörigen der Regierungs-

truppe in ärztlicher Behandlung stehen.

b/ Veterinärgruppe.

1/ Das Organisieren des Veterinärdienstes im Einvernehmen

mit der l. Abteilung, die Leitung und Überwachung desselben; Be-

T

arbeitung diesbezüglicher Vorschriften. Mitwirken mit der 3. Abtei-

lung in allen persönlichen Fragen des Veterinär-und Hufbeschlag-

personals.

2/ Die Ausbildung des Veterinärpersonals: fachliche Mit-

wirkung bei der Ausbildung der Vilitärpersonen.

3/ Veterinärärztliche Gesundheitspflege; fachliche Begut-

achtung der Unterbringung, der Pflege, der dienstlichen Verwen-

dung und des Umgehens mit Tieren. Ernährung der Tiere: Beurtei-

lung der Bedchaffenheit der Futtermittel, der Streu, des Trink-

wassers, der Ersatz-und diätetischer Futtermittel. Festsetzung

der Futter- und Streuration dm Einvernehmen mit der 6. Abteilung.

4/ Veterinärärztliche Vorbeuge, insbesondere Vorbeuge

der übertragbaren Tierkrankheiten. Schutz der Tiere vor chemiechen

Kampfetoffen. Fliegerschutz der Tiere, Veterinärstatistik.
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6. Abteilung / Intendantur :/

 ddna

Unterkunfts - uad Verpflegungegruppe.

Unterkunftsangelegenheiten.

Im Allgemeinen:

Léitung und Ehtscheidung in Unterkunftsfragen gemäss § 1

der Dienstvorsehrift K-s.

Ausfuhrlich:

1/ Angelegenheiten nach den Bestimmungen dee Binquartierungs-

gesetzes und nach den Durchführungsbestimmungen hiezu, sowie nach

der Reg.-Verordnung Z. l64/l922 Slg. Politisch-sdministrative An-

gelegenheiten dieser Rechtsnormen im Einvernehmen mit der 7.Abtei-

lung, Dislokation im Einvernehmen mit der l.,2. und 4. Abteilung.

2/ Herausgabe von Unterkunftevorschriften und Verordnungen

in administrativer und finanzieller Hinsicht. Teilnahne an Ver-

handlungen von Entwürfen über Gesetze und Reg.-Verordnungen /iwel-

che die Militäreingaurtierung berühren :/ so auch von administra-

tiven Vorschriften in Baudienete.

3/ Abschliessung und Evidenaführung der Kauf-,Miet-, und

.Pachtverträge über Liegenschaften und deren Nutzung im Einver-

nehmen mit der l.,2. u. 4. Abt.; Genehmigung dieser Verträge und

Anweisungen der daraus entfallenden Zahlungen und Einnahmen.

4/ Entscheidung über Ausnützung der ärar., gemieteten oder

sonstigen von der RT. benutzten Liegenschaften im Einvernehmen

mit der l., 2. und 4. Abteilung.
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5/ Festsetzung von Unterkunftsgebühren,/Unterkunftsräumen,

derer Einrichtung, des Zinstarifes und ähnl./,in Benehmen mit der

2. Abt. Festsetzung der Ersätze für Wohnungen in Militärgebäuden.

6/ Festsetzung der Verbrauchsgebühren über Licht und Wasser

und deren Sicherstellung für Militärobjekte.

7/ Verhendlung über Militärbauten gemäss R.V.Z. l64/1922

slg., im Benehmen mit der l., 2. und 4. Abt, Ausfertigung diesbzgl

Bauverträge und Genehmigung derselben.

8/ Bewilligung zu Anderungen hinsichtlich der Widmung von

"1

Unterkünften, Errichtung von Feldwirtsehaften, Unterbringung der

1., 2. und 4. Abt.

9/ Beistellung, Ergänzung und Evidenzführung des ünbewegli-

chen militärischen Eigentums und der Inneneinrichtung der Militär-

      a 

riales in administrativer'und finanzieller Hinsicht.

l0/ Verhandlung über Schäden bei Militärunterbringung, bei

Übungen, Assistenzen; Ersätze und Schäden nach giltigen Rechts-

vorschriften.

l1/ Aufrechnungsbewilligung, Abschreibung der Schäden und

Ersätze bei Unterkunftsangelegenheiten.

12/ Bewilligung und Genehmigung der Bauanträge und Baukosten-

voranschläge im Benehmen nit der Baugruppe der 4.Abt.

13/' Ausfertigung des Teilbudgetantrages für die Unterkunft.

A u s rü s t u n go

1/ Beschaffung und Bewirtechaftung von Ausrüstungsstücken,

a   da  

2/ Beschaffung und Bewirtschaftung von Bettensorten für

Gesunde und Genesungsheime /:Invalidenheime:/

58322



20

-21

3/ Sicherstellung der Wasch- und Reparaturmöglichkeiten

der Ausrüstung, der Bettensorten und der Wäsche für die einzel-

nen Truppenteile und Genesungsheine /: Invalidenheime:/. Die

Genehmigung und Evidenzführung der betreffenden Verträge.

4/ Bewirtschaftung von Schreib-,Rechen- und Vervielfälti

gungsapparaten.

5/. Bewilligung zur Verrechnung, Abschreibung von Sehäden

und Ersatzleistungen, betreffend die Bekleidung, Ausrüstungs-

und Bettensorten.

6/ Bearbeitung des Teilantreges zun Kostenvoranschleg für

Ausrüstungssachen,

7/ Mitarbeit in allen Fragen betreffend die Bekleidung

und Ausrüstung in Einvernahme mit allen beteiligten Abteilungen.

Entgültige Bearbeitung und Veröffentlichung der diesbezüglichen

Erlässe.

Provianto

1/ Festsetzung der Gebühr und Sicherstellung des Proviants

und der Binguartierungebedirfnisse, Genehmigung der Verträge

und ihre Evidenz.

2/ Pestsetzung des Kostgeldes.

3/ Sicherstellung der Beköstigung in den Erholungsheimen.

4/ Festsetzung des Relutums für Naturalien.

5/ Festaetzung der Preise für den, aus den Magazinen ge-

fassten Proviant.

6/ Leitung der Fleischsicherstellung und deren Kontrolle.

7/ Baden der Mannschaft, Festlegung der Art, Genehmigung

und Evidenz der diesbozüglichen Verträge.

8/ Zubusse an Naturalien und Einquartierungsbedürfnissen.
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echn. Angelegetheiten der Mil.

Abteilung

l1/ Offizletheime
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15/ Aufrechmugsbewilltgungen, Schaden - und Ereatzabsohref

Dungen in Froviantangelegenh

16/ Bearbeitung der Teilahträge zum

Kostenvorana
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Allgeneinen.

1/ Organdsatorische Intendantursangelegenheiten im Binver

nehmen mdt der l. Abteilung

tungen

der

ROSA

truppe

Genelter der Mil

7

Grundaätzlighe Angelegenheiten betreffend Dienatbezige

und Geldgebührnisse der Ogfiziere, Mtlitärbeamten und Mennschaf-

ten der Regierungateuppé, vamentlich

a/ Auebrbeitung von Gesetz- und Verordningeentwürfen

Mitwirkung der betellägten Abteilurgen, insbesonders der 1.

lnd 2. Abt

tendentuvvcrechriften betreffend Dienstbezige und

Geldgebübrnisse.

58321
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c/ Entscheidungen in den grundsätzlichen und strittigen

Angelegenheiten /: Einwendungen, Berufungen :/.

2/ Heilfürsorge der aktiven Angehörigen der Regierungstruppe,

der Ruhe - und Versorgunggehaltempfänger sowie ihrer Familienmit-

glieder, im Einvernehmen mit der 5. Abt.; Pflegekosten und andere

Abgaben in Heilanstalten /: im Invalidenhause :/;

3/ Festsetzung der Pauschalien im Einvernehmen mit der 2.Abt.;

Einfluss auf die Pauschalienwirtschaft.

-

4/. Entscheidungen bei Schadenersätzen im Einvernehmen mit zu-

ständigen Abteilungen.

5/ Entlohnungen und Aushilfen, im Einvernehmen mit der 3. Abt.

6/ Aufrechnungsbedeekungen, sowie Sehaden - und Ersatznach-

sichten, insofern sie nicht anderen Gruppen der 6. Abt. angehören.

7/ Bearbeitung der Teilhaushaltsvorschläge, insofern sie den

Personalaufwand für die ad l./angeführten Personen betreffen.

, 8/ Mitwirkung bei Tarif - und Kommerziallfragen der Eisen-

bahnbeförderung.

Gehälter der Zivilangestellten.

1/ Grundsätzliche Angelegenheiten der Gehalta-und Lohnfragen

der Zivilangestellten der Regierungstruppe im Einvernehmen mit der

5.Abt. und zwar :

a/ der im öffentlichrechtlichen Verhältnisse stehenden

/:Pragmatikalbeante, Unterbeante, Zivilangestellte im Kanzelei-

hilfs- und Bedienstettenverhältnies :/;

b/ der im privatrechtlichen Verhältnisse stehenden /: Ver-

tragsangestellte im Verwaltunge-und technischen Hilfsdienste sowie

Handwerker und Arbeiter :/ Zivilangestellten.
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2/ Bearbeitung der Teilhaushaltsvorschläge, insofern sie den

Personalaufwand für die ad l/ angeführten Personen betreffen,

3/ Sonst sinngemäese Tütigkeit, wie bei Gehältern der Mili-

tärpersonen, insofern sie die Zivilangestellten der Regierungs-

truppe betrifft.

Ruhe- und Versorgungsgehälter.

1/ Grundsätzliche Angelegenbeiten betreffend die Pensionsver-

sorgung der Angehörigen der Regierungetruppe /:Offiziere,Militär-

beamte, Gagisten ohne Dienstklasae /: Feldwebel :/, Mannschaft bia

zum Dienstgrade eines Unterfeldwebels :/, insbesonders aber :

a/ Anearbeitung von Gesetz - und Verordnungentwürfen im

Einvernehmen mit den beteiligten Abteilungen, besonders mit der

Abt. l. und 3.,

b/ Bearbeitung der Vorschriften und der grundsätzlichen

Erlässe,

o/ Entscheidungen über die Anrechenbarkeiten der Dienst-

zeit für den Anspruch auf Ruhegehalt und dessen Ausmass,

d/ Pachliches Mitwirken bei Entacheidungen im Superarbi-

trierungsverfahren, sowie Versetzungen in den Ruheatand,

2/ Zuerkennung von Ruhegenüssen den Offizieren und Militär-

beamten de Regierungstruppe.

3/ Zuerkennung der Invalidenhausversorgung und Disponieren

mit freien Pläzten im Militärinvalidenhaus im Einvernehmen mit der

3. und 5. Abt.; Mitwirkung bei der Militärinvalidenhausverwaltung.

   d   

nehmen mit der 3. Abteilung.

5/ Zuerkennung der Versorgungsgehälter an Hinterbliebene nach

 d 

Gagisten ohne Dienstklasse,Mannschafti/: Versorgungeämtliche Evi-

denshaltwng dleaer versorgungsberechtigten Personen.

6/ Zueckennung der Ruhe-und Versorgungagehälter den Zivil-

    d 

benen im Eirvernehmen mit dem Finanzministerium. Evidenz und Per-

58320
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sonalangelegenheiten der erwähnten Pereonen.

 de dee de t ster

gieruzgetruppe tnd ihrer Hinterbliebenen im Einvemehmen mit den

3 Abt

Gradenruhegenlisse /:Gnadengesohenkes/. Brteilung von

h'eretutcungen

8/ Sewiiligung der Auezahlung von Ruhe- wnd Versorgungsge-

hältern ins Avsland im Eimvernehmen mit der 3 Abt.

9/ Eeilfürsorge für Geisteskrenke /:aktiv. Dienende, Ruhe-

ständler, und ihre Pamilienmitglieder :/

l0/ Ausfolgung der Überweieungebeträge, sowie Entscheidun-

gen über Bewertung der Überweleungsbeträge

21

l1/ Aufrechmungebewilligung, Absehreibungen u.ähn. in den

Angelegenheiten der Ruhe- und Versorgungsbezüge

12/ Bearbeitung der Teilhaushaltvorschläge der Ruhe- und

   O Se

/:Versorgungsbezüge. der Zivilstaatsbedienateten wnd Rinterbliebe-

nen eingerechnett/.

13/ Verwaltung der Militär-Fonde - und - Stiftungen.

Gewähren von Untersilteungen in Einvernehmen mit der 3.Abt.

70

Gruppe " Finansengelegenheiten "

4

Heushalt.

l/ Ausgaben von allgeneinen Richtlinien zur Ausarbeitung u.

Aufstellung des Haushaltplanes für die Regierungstruppe, sowie zur

Auearbeitung von Beitrigen der Regiexungstruppe zu anderen Kapiteln

 d      

deg GI.

2/ Pormelle Zuaammenfassung des Heusheltaplanes für die RT.

im Einvernehmen mit dem Finanzminieterium.

3/ Ziffermäesige und sachliche Überprüfung der Teilhaushalts

o

  d  d 
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4/ Aufstellung des gesemten Haushaltsvorschlages des General-

inapektorates. Überprüfung u. Zusammenfassung der Beiträge der RT.

für andere Kapitel des Protektoratshaushaltsvoranschlages, im Einver-

nehmen mit den zustäindigen Abteilungen GI.

5/ Bewirischaftung von Haushaltemitteln.

6/ Ausgaben von Durchführungsbestimmungen zu dem Finanzge-

setze für den Bedarf der RT.

7/ Pinangmasenahmen für jene Ausgaben, für welche im Haus-

haltplane keine Mittel sichergeatellt wurden.

8/ Ausarbeiten der Dienstbücher u. anderer Dienstbefehle,

Verordnungen und Veisungen uew., betreffend Buchung von Geldausgaben

zu Lasten des Haushaltes für die RT,

9/ Eröffnung und Anulierung von Schekkontos bei der Postspar-

kasse für die Zehlmeistereien, und deren Evidenzführung.

l0/ Vormerkung über die vom Gl. erteilten Aufrechnungbewilli-

gungen u.Schaden - u. Ersatzabechreibungen.

Kommerzielle Angelegenheiten.

1/ Verhandlung aller Einkäufe für den Bedarf der Regierungs-

truppe unter Kitwirkung der vierten Abteilung.

2/ Konmissionsverhanilung des Vergebungeverfahrens laut Be-

stimmungen der Vergebungsordnung, Bestellungen, Korrespondenz mit

den Wnternehmern.

3/ Prilfung der Belege und Kalkulationen bei den Bestellungen

und bei den Material-Reparaturen, im Einvernehmen mit den beteilig-

uunto a

4/ Evidenz u. Zentrelisierung aller Bestellungen und Ein-

käufe, und deren Bezählung. sowie Evidenz über die Erfüllung der

Lieferungepflicht.

58319

21Y



23

27-

DRechnungggruppe.

Revision und Schlussrechnung.

1/ Führung der Kredit - Evidenz.

2/ Verfassung der Sehluserechnung.

3/ Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Haushalts-Voranschlä-

gen der Regierungstruppe in Hinsicht auf die Verwertung der in ver-

flossenen Krelitperioden gemachten Erfahrungen.

4/ Revision der Lieferantenrechnungen, Führung ihrer Buch-

kontos, Verfassung von Zahlungsanweiaungen /: Aufträgen :/.

5/ Mitwirkung bei der Bearbeitung von Vorschriften und An-

ordnungen betreffend die Liquidierungs-und Rechnungsangelegenheiten.

Rechnungstelle.

1/ Besorgung sämtlicher Liquidierungs - Auszahlungs - und

Rechnungsgeschäfts für das Generalinspektorat.

2/ Führung der Bvidenz über aprarisehe Forderungen und deren

Anmeldungen bei einem Konkurs bezw, Ausgleichsverfahren.

3/ Revison von Geld und Materialrechnwngen der Truppenkör-

per und Anstalten der Regierungstruppe.

Kontrollgrundbuch.

l/ Führung des Kontrollgrundbuches.

-

2/ Ziffermässige Berechnung /: Bemessung :/ der Ruhe - und Ver-

sorgungsgebühren sowie auch Berechnungen der für den Anspruch und

Ausmass der Ruhegenüsse massgebenden Dienstzeit, nach den im Kon-

trollbuch vorhandenen Vormerkungen.

Gebäuderverwaltung.

Verwaltung und Erhaltung der dem Generalinapektorate zugewiese-

nen Bauobjekte,
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IITA

7. Abteilung /: juridische :/.

a/

Legislative und allgemeinrechtliche Gruppe.

1/ Ausarbeitung von Entwürfen von Gesetzen, Regierungever-

ordnungen, Regierungsbeschlüssen wnd Regierungskundebungen /: die

in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen veröffentlicht wer-

den:/ und zwar in sachlicher Hinsicht im Einvernehmen mit betreffen-

den Abteilungen des GI: Verhandlungen der angeführten Entwirfe in-

zwischenministeriellen Verfahren, deren Vorlegen zur Verfaseungs-

verhandlung sowie Vertreten mit den Vertretern der sachlich zu-

ständigen Abteilungen während dieser Verhandlung.

2/ Prüfen und Verhandlung von Entwürfen auf gesetzgebende Re-

gelung der die Regierungstruppe betreffenden Sachen, insofern sol-

che Entwürfe von anderen Behörden /: Körperschaften, Organen, Per-

sonen :/ eingelaufen sind.

3/ Prüfen und Verhandlung von Entwürfen von Gesetzen, Regie-

rungeverordnungen und Regierungekundgebungen, die von anderen Mini-

sterien ausgeerbeitet wurden /: in sachlicher Hinsicht unter Betei-

ligung der sachlich betreffenden Abteilung des GI :/.

4/ Beschickung der zwischenministeriellen Beratungen über

die sub 2 und 3 angeführten Entwürfe unter Zuziehung von Vertretern

der sachlich betreffenden Abteilungen dee GI.

5/ Verfolgen von Parlamentdruckechriften.

6/ Redaktion und Vorliegen von Entwirfen auf Erlassen von

gllgemeinen normativen Befehle des Staatspresidenten als Befehle-

habers der Regierungetruppe sowie Evidenz solcher Befehle.

7/ Grundsätzliche Interpretation der sub Nr 1,3, und 6.ange-

führten Normen auf Grund der gesetzgebenden Materialien /: der

Akten im Anmerkeverfahren,der Motivberichte su den Reglerwngeent-

wirfen, der Perlamentdruckschriften uew.:/.

58318
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8/ Prüfen und Beurteilen von Eutwirfen der Dienstbücher/:der

Vorschriften, Richtlinien, Handbücher :/ in allgemeinrechtlicher

Hinsicht.

9/Einbringen von Gegenschriften und Vertreten der Regie-

rungstruppe vor dem obereten Verwaltungsgericht.

lo/ Ausarbeitung von informativen Übersichten über neue

11

in der Sammlung der Gesetze und Verordnüngen, im Reichogesetzblatte

und im Verorinungeblatte des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

verlautbarte und für die Regierungstruppe wichtige Normen.

ll/ Zusammenarbeit bei der Organisation der Regierungs-

truppe in juridischer Hinsicht.

12/ Politisch-administrative Angelegenheiten der Gesetze

und Verordnungen über die Einguartierung der Regierungstruppe und

über Anforderung von Beförderungenittel für diese.

13/ Sprachenrechtliche Angelegenheiten im Bereiche der

Regierungstruppe, Verantwortlichkeit in juridischer Hinsicht für

die Übersetzungen in' s Deutsche oder Tschechische.

14/ Rechtsauslegung vön Gesetzen, Verordnungen und ande-

ren Normen über Besoldungsgebührnisse der Angehörigen der Regie-

rungetruppe und deren Hinterbliebenen.

15/ Öffentlichrechtliche Bau-,Bieenbahnverkehrs-Strassen-

verkehrs - und Wasserverkehrs-Angelegenheiten.

16/ Angelegenheiten des Pinanzrechtes, die Steuer-und

im Eivernehmen mit der 6. Abtellung-

17/ Sozialversicherungsangelegenheiten in juridi■cher

Hinsicht.

18/

Mitwirkung in juridischer Hinsicht in Angelegenhei-

ten:

a/ der Sprengstoffe,

b/ des Tragens von Waffen und Uniform,

o/ der Betätigung deß-Angehörigen der Regierungetruppe
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an den Verednen.

19/ Rechtsangelegenheiten sonstiger von anderen Ressorten

durchgefünrten Verwaltungsgesetze, soweit diese die Zusammenarbeit

uepagae nanabdaye dep

20/ Erteilung von Ermäehtigungen sur Verfolgung der Straß

taten gegen die Ehre der Regierungstruppe.

21/ Einbringung von Gutachten :

a/ auf dem Gebiete des Strafrechtes,

b/über Ersatserkenntnisse,

22/ Strafverfahrenevidenz der Angehörigen der Reglerungs-

truppe.

23/ -Prüfen von Berichten über Selbstmorde, Selbstmördver-

suche und Unglückefalle in der Regierungetruppe in jüridischer

Hinsicht.

b/ Privatrechtltche Gruppe.

 r d d a T 

truppe abachliessenden Verträge und deren rechtliche Redaktion.

2/ Rechtssachen der Vergebungsordnung, des Vergebungs-

verfahrens und Mitbeteiligung an den Vergebungskommiesionen.

3/ Rechtsfragen des sogenannten geistigen Eigentums, des

Patentgesetzes, des Marken - und Musterrechtes, des Urheberge-

setzes und des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb

5/ Privatrechtliche Sachen des Automobilgesetzes /: Auto-

unfälle, Schedenersätze unter Mitwirkung der 6. Abteilung :/.

x

6/ Mitwirkung bei Herausgabe von Dienstbüchern wnd Er-

lässen sofern sie das Privatrecht betrefren.

  d  d d 

privatrechtlicher und politisch - adninistrativer Beziehung

58317
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8/ Zusammenarbeit mit azderen Organen des Protektorats in

IX

Hilfsamt,

1/. Redaktton, Administration und Expedition der Verordnunge

biltter der Reg Truppe, der Hausbefehle, sowie auch endarer Dienet-

hahelfe and dee Schemetiamus der Reg Truppe.

2/ Vevahltung der Hausdruakerei des GI.

z/ Ausgabe und Evilonz der Dienstvorechriften, Vergebung

den Vmuekes wid Kontrölle der Rechnungen für den Druck.

4/ Bedi"elliv vih Pnchbüchern, Zeitschriften und Kmtlichen

Puhlikattonen i Bitvetio'then mit den diesbezüglichen Abteilungen

und ihre Evidanscileting.

5/ Regalung dur Pörm und Typiaierung aller Drucksachen der

Reg. Truppe im binvernöhinen mit den zuständigen Abteilungen

6/ Dià niehorns 49é G1. :

- Kikiuf von Wjdhern im Einvernehmen mit der I. Abteilung

- Vintghden Aar Zuwßchee und Katelogisieren von Büchern,

ihrs H'nstellung und Bezeichnung; Binden, und Auslei

Uno 4os non

- Verraltüng den zugewiesenen Pauschale für den Bücher

ünd Zaiteehrfftenankauf für das GI. wnd für die

Binvernehmen mit der l. Abteilung

7/

Kahaletdirektion :

- Leitueg der Haupteinlaufetelle, des allgemeinen Expe-

ditè und der slten Registratur das GI, ; Regelung des

geaemten Konzleimanipulationsdienates im Gl.,im Sinne

der geltenden Vorschriften,

- Evidenefihrung des gesamten Kanzlei- und Hilfspereo-

nals dee GT und dessen Zuteilung,
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Zuweisung des militärischen und zivilen Kanzleihilfs-

personals entsprechend den eystemisierten Ständen und

seine Zuteilung innerhalb dea GI. dem Bedarf entspre-

chend im Einvernehmen mit der 3. Abteilung; Regelung

der gegenseitigen Aushilfe zwisehen den einzelnen Abtei-

lungen des GI.,

Anschaffung von Kånzleimaterial,von Sehreib- wnd sonsti-

gen Kanzleimaschinen für das GI. im Einvernehmen mit

der 6. Abteilung,

B p  tt d a

von Schreib-, Rechen- und' Vervielfältigungsmaschinen,

-

die zum Inventar des GI. gehören und ihre Evidenzführug,

Angcheffung von Schreib-, Rechen-, Vervielfältigungs-

und sonstigen Kanzleimasghinen für die unteratellten

Truppentéile im Binvernehnen mit der 6. Abteilung,

ihre Evidenzführung und Ausgabe an die Reg.-Truppe,

Reparierung und Inetandhaltung dieser Maschinen,

Verwaltung und Verrechnung des Geldvorechusses für

Postauegaben und für Ankauf dea Kenzlaimaterials im

Binvernehmen mit der 6.Abteilung,

Übernahme und Auszahlung der Dienstbezüige für den Ge-

19

neralinepektor, seine Vertreter wd die Adjutärten,

e a p  

Ansebaffung und Inventarletemangiden Dienetansüge für

58316

Ausarbeitung und,Ausleging dedts Hrisehen Admindetra-
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cebadten Dianstatempel and Ambasiegel

 B 

ihre EvidenctShynagt BridenefWhrung

sämtlloher Rundstempel der Reg.-prappe,
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E

Adresbenbbches aller Angehdvigen des Gis,

Kaneleiinspektdonsdlenstee im GT.

8/

Dem Hilfsemt sind gugeteilt a

Die Auakunrtskanelei dae Gl. und die Prdrtder,

9-Sep Su1ApbaqosadoeO

MB

vermittelt die Fernsprechvezbindungen dea GI..

Inep.I und dés Standortkbmmandos,

taadstte ap Sgepe pn simtao

leltung innerhalb dea Gebäudee,

Evidenzfthepng der gessnten Gernsprechanlage

im Geblude,

Verwaltung und Verrechnung des Pauschals zum

Ankauf dea ndtigsten Fernleztungstateriale

im Efnvernehmen mit der 6.Abteilungs

Evideneführung der interurbanen Ferngespräche

und Überprüifung der diegsezüglichen Reohnun-

T

0n.

f/ Auegabe wnd Beriehtigung des Telephonverzeich-

nissee deg Gl., Insp. I. und Standortkommandoe

Revierarzt des Gl., dem die ärztltehe Behandlung der

Angehörigen des GT obliegt, der die diesbezüglichen

Vermerke über shre Erkrenkungen führt und ärztläche

Zeugriiese ausstellt, Er ist gugleich der dienstfuhren-

de Arzt beim Insp.I. und der Voretand des Sandtäts-

dienetee beim.Insp. I. lst zugleioh sein fachmännfeeher

aogw4e8aado1

Den terärztliohen Dlenst beim Gl., übt der Reviertierarzt

des l'Beens aue. Voratand des tierärztliohen Dlenates beim Inep.I

ist sein fechmänniecher Vorgesetzter auch bezüglich der Pferde-

behandlung beim GI.
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8. Januar

1941.

St.S.XI B 83.

An Herrn

Oberst L o n gi n ,

Chef des Stabes,

Prag

XIX,

Platz der Wehrmacht.

Sehr geehrter Herr Oberst!

Hiermit übersende ich eine an den Herrn Staatssekretär

gerichtete Eingabe eines gewissen Kolzinek aus Ober-Kau-

nitz von 27.v.Mts, zur gefälligen Kenntnie. Der Herr

Staatssekretär hat den Wunsch, sich gelegentlich mit Herr

General Friderici über die Frage zu unterhalten, ob und

gegebenenfalls unter welchen Voraussetzurgen die Einstel,

lung von Kolzinek in die Regierungstruppe möglich sei.

Für die ents rechende Unterrichtung von Herrn General

Friderici bin ieh zu Dank verbunden.

Heil

Hitler!

Ihr

Oberregierungsrat.

F

2.

Wvl. am 7.2.1941 bei dem Unterzeichner.

am Y.2 nevorpel.

bel a d.s

He.

am 7.3.verpel.

DTST

\D-3/4

St..X8 83
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beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Prag XIX, den 5.August 19 41.

Dlah der Wehrmodh 5

Abt. II a Az. 3 Nr.20/41 geh.

Gebeim

Betr.: Antrag des Kolzinek.

-

An den

Seas tgeEU

I T2:0 0.0ek:o0

persönlichen Referenten des

ia Uejm:n uad Mahren.

Staatssekretärs beim Reichsprotektor

Eing: 7. AUG.1941

Herrn Oberregierungsrat G i e s

Prag.

Tgb. Nr.:

Anliegend werden die Antrige des Kolzinek mit einer

Stellungnahme der Gruppe III des W.B. zurückgesandt.

Nach eingehenden Erhebungen und Prüfungen des

les

kommt eine Einstellung des Genannten in die Regiertngstrappe

auf Grund seiner psychischen Veranlagung nicht in getracht.

Eine Einflußnahme auf die Wiedergutmachungsanträge an dás

Justiz- und Innenministerium (betreffend die Ziffern I /

2 und 3 des Bereichtes der Gruppe III) ist dem Wirkngshereieh

des Herrn Reichsprotektors vorbehalten.m

Für den Wehrmachtbevet

ntirten

Der Chef des Generelste es

Dovafe

Oberst i.G.

5 Anlagen

St. .v D= 3/4gch
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13. September 194

St.S. VII D - 3a/41geh.

.1941

An Herrn

Oberst Longin,

Chef des Stabes,

Prag

XIX,

Platz der Wehrmacht 5.

Sehr geehrter Herr Oberst!

In Sachen Kolzinek aus Ober-Kaunitz danke

Schreiben vom 5.v.M. - Zeichen Abt. II a

das den Herrn Staatssekretär vorgelegen

Die dem Schreiben angeschlossenen Unte

zurück.

Heil

Ihr

Oberregieru

2. Z.d.A.



OE

Der Wehrmachtbevollmächtigte

beim Reidhsprotektor in Böhmen und Mähren.

Prag XIX.,

13.Juni

19 41.

gelengelinliang

Diat der Wehrmacht 5

Gruppe z.b.V.

Az.: Ma./

Nr. 1106/41 off.

Düco des Staatsfekcetärs

Lan Reichspro ekioc

in Duhmen un) Mahren.

Cing.: 13.JUNI 1941

An den

Tgb. n.:

SS Gruppenführer

.Herrn Staatssekretär K.H. F r a n k,

Prag.

Betrifft.:

Nichtgrüssen durch Angehörige

der Regierungstruppe.

Anlage.:

1

Anbei übersende ich ein Schreiben des Stell-

vertreters des zurzeit beurlaubten Generalinspektors der

Regierungstruppe des Protektorates Böhmen und Mähren.

Mir war von der Angelegenheit nichts bekannt.

*

Der Wehrmachtbevollmächtigte beim

3.α.d

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren:

Mee

lanin

/

94/90.4

General der Infanterie.

S4.VN.D-4/41



31

Generalinspektorat der Regierungstruppe.

Nr.384/Vertr.3.Abt./1941.

Prag, 1l.Juni 1941.

Betrifft: Nichtgrüssen des Herrn

Staatssekertärs K.H.Frank.

Der Wehrmachibevollmächtigte beim

Reichsproteltor in Böhmen und Mähren.

Eing.:

1 1. VI. 1941

Cgb. 2r. 1106/inagen

Ref.:

An den

Abt.: 3. b. B.

Herrn Staatssekretär

K. H. F r a n k,

P r a B.

Der Herr Minister des Innern hat mich benachrichtigt, dass

höhere Offiziere der Regierungstruppe den Herrn Staatssekretär beim

Reiten im Baumgarten nicht gegrüsst haben.

Die persönlich von mir bei allen in Betracht kommenden Of-

fizieren gepflogene Untersuchung ergab, dass sich niemand von ihnen

dessen bewusst ist. Es muss daher angenommen werden, dass dies nur

unbeabsichtigt geschehen konnte und vielleicht auch durch die Ge-

pflogenheit, beim Reiten im Baumgarten nur beim ersten Begegnen zu

grüssen, erklärt werden kann.

Ich habe alle in Prag eingeteilten Offiziere der Regierungs

truppe neuerlich und nachdrücklich auf die Grusspflicht aufmerksam

gemacht und bitte diesen bedauerlichen Vorfall entschuldigen und die-

se meine Massnahme zur Kenntnis nehmen zu wollen.

Der Generalinspektor:

I. V.

momomm

General.

4/4-6π
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Sicherheitsdienst RF4

Prag=Bubentich

10. 10. 1941.

SD-Leitabfchnitt Prag

Sachfenweg

Ferniprecher 77444

B 4

VA 405

1. An

-Obergruppenführer H e y d r i c h

-

2. An den

Herrn Staatssekretär beim Reichsprotektor

in Böhnen und Mähren

x/2f

-Gruppenführer K. H. F r a n k

PraE

Betr.:

d

Vorg.

Ohne.

Auf Grund hier eingegangener neuester Meldungen er-

gibt sich für die Regierungstruppe folgendes Bild:

Die Regierungstruppe weist zur Zeit einen Stand von

C d   c C

sie 239 Militärbeamte, 3ll Zivilangestellte und eine An-

zahl weiblicher Hilfskräfte. Als höchste Befehlsstelle

gilt ein Generalinspektor mit zwei Stellvertretern in

Prag, den drei Inspektorate in Prag, Königgrätz und Brünn,

sowie zwölf Bataillone unterstellt sind. Auffallend ist die

verhältnismässig hohe Anzehl der Generale; acht Truppen-

generalen stehen drei Generale des Hilfsdienstes (Inten-

dant, Arzt und Auditor) gegenüber.

Die unzuverlässige zum Grossteil deutschfeindliche

Haltung der Regierungstruppe, besonders ihres Offiziers-

Korps, hat vor allem ihre Grundlage in der uneinheitlichen

politischen Ausrichtung der Offiziere. Neben Offizieren, die

nach #rrichtung der ehemaligen Tschechoslowakischen Repu-

blik in deren Armee eintraten und ausschliesslich durch de-

ren Schule gegangen waren, spielen diejenigen eine wesent-

liche Rolle, die l9l6 in dss österreichische Heer eingetre-

-2-

St. S.V4a41



33

- 2 -

ten waren und schon damals tschechisch-revolutionär aus-

gerichtet wurden. Die Gruppe der ehemaligen österreichi-

schen Offiziere hingegen legt teils eine sture Gleichgül-

tigkeit allen Dingen gegenüber an den Tag, teils ist sie

von vornherein tschechisch durchsetzt und wurde jahrelang

in ihrem Deutschenhass gestärkt. Grundsätzlich politisch

vorbelastet und daher abzulehnen ist die Legionärsgruppe

innerhalb des Offizier-Korps der Regierungstruppe.

Die eindeutig reichsfeindliche Haltung der Regie-

rungstruppe erhellt am besten aus einem Vorfall, dem im

“usammenhang mit dem Fall des ehemaligen Ministerpräsiden-

ten E l i a  wesentliche Bedeutung zukommen dürfte. Der

Generalinspektor der Regierungstruppe, General E m i n -

g e r , hatte im Auftrag des damaligen Ministerpräsinden-

ten der Protektoratsregierung Eliaš im Juli 194l beim

Stabschef des Wehrmachtbevollmächtigten vorgesprochen und

bezeichnenderweise vorgeschlagen, den Personalstand der

Regierungstruppe zu erhöhen. Als Begründung hatte Eminger

angeführt, das OKW könnte dann über ihre im Protektorat

liegenden Truppen zweckdienlicher verfügen, das heisst

ausserhalb des Protektorates verwenden; dieser Antrag wur-

de abgelehnt. Wieweit Eminger in die Hintergründe, welche

Eliaš zu diesem Antrag veranlasst hatten, eingeweiht war,

wurde bisher nicht bekannt. Immerhin ist zu betonen, dass

Eminger fast täglich bei Eliaš vorsprach.

Kennzeichnend für die gesamte Einstellung der Regie-

rungstruppe ist deren Haltung gegenüber den tschechischen

Legionären; nach wie vor blieb deren Stellung bisher unbe-

schnitten. Innerhalb der Regierungstruppe stehen 258 Offi-

zieren - Nichtlegionären 22 Offiziete - Legionäre und zwar

2 Generale, 4 Oberste, 5 Oberstleutnante und ll Majore ge-

genüber. Unter den Militärbeamten und Zivilangestellten be-

finden sich weitere 48 ehemalgge Legionäre. Die Gründe, die

für die Belassung der Legionäre in der Regierungstruppe als

massgeblich bezeichnet werden, sollen vor allem in einer

- 3 -
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geradezu idealen Beurteilung der Einwendungen, welche von

der Führung der #egierungstruppe beim Wehrmachtbevollmäch-

tigten erhoben worden waren, liegen. Insbesondere werden

gegen den #eiter der Gruppe "Zur besonderen Verwendung"

beim WB, Oberst M a l i s c h e k , der die Belange der

Regierungstruppe wahrzunehmen hat, Vorwürfe erhoben, M.

erwies sich bisher vollkommen energielos und unselbststän-

dig, sodass es dem Verbindungsoffizier der Regierungstruppe

zum wB, General O b r u ■ n i k , nicht schwer gefallen

sei, die "Notwendigkeit" der Belassung der Legionäre in der

Regierungstruppe überzeugend klarzulegen. Aufgrund dieser

Darstellungen vertrat auch der Stabschef des WB, Oberst

L o n g i n , denselben Standpunkt. Schliesslich habe Gene-

ral F r i d e r i c i die Belassung der Legionäre beim

Reichsprotektor selbst durchgesetzt.

tym

ei.brgarog

(Sig 1mippe)

/ 25170.47

K
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Der Wehrmachtbevollmächtigte

peag, .e....J.anuar.

.19...42

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Düco des S'aa sfehretärs

b iFe.o.p.oehe:

in Böhmn uab Mähcen.

Eing.: - 3.JAN. 1942

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

Anliegende Meldung habe ich mit Dank und

Interesse zur Kenntnis genommen.

Heil Hitler !

/

1 Anlage.

Mman

Generalmajor.

\

Mhit brogangd.d

Lo 41.40.

(

.π-64/4
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16, Dezember 1941.

4-Gruf.

St.8. 495/41.

flh

Ma 

16. XII 1941

Generaluajor Toussaint,

P rag XIX,

S4405U04OM 000 24018

Behr verehrter Herr General!

Der SD-Leitabschnitt Prag hat mir eine Meldung iber

die Verhältnisse bei der Regiorungetruppe in Prag

zugeleitet, die ich Jhnen der Wissenschaft halber

nicht vorenthalten möchte. Joh wäre Jhnen dankbar,

wonn Sie nir die Meldung golegentlich surücksenden

würden.

ctilar

Heil

Jhr

O188G

2)

G.R.

-Standartenführer Böhme

zur Kenntnis übersandt.

3.

3) Alsdann Wv. am 12..1942 bei mir.

w.ebecoggt um 1..E2
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Sicherheitsdienst RF

Prag=Bubentich den 1.12.1941.

SD-Leitabschnitt Prag

Sachlenweg

Ferniprecher 77444

B 4

VA 405/E

T fen Tasramnt

1. An

1912

44-Obergruppenführer H e y d r i c h

Prag- Burg

2. An den

Herrn Staatssekretär beim Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

4-Gruppenführer K.H. F r a n k

Büto des Staaisjektell:s

Prag

beim Reichsproehto

in Böhmen und Mäheen.

Betr.: Regierungstruppe in Prag.

Eing.: - 8.DEZ.1941

Vorg.: Ohne.

Tgb. Nr:

Nachstehend werden Aeusserungen über die Verhältnisse

bei der Regierungstruppe in Prag, die von einem ihrer Beam-

ten stammen, mit der Bitte um Kenntnisnahme wiedergegeben:

Das Leben bei der Truppe sei angenehm und kameradschaft-

lich. Im Offizierskorps herrsche ebenßalls eine intime Kame-

radschaft und auch die Beziehungen zur deutschen Wehrmacht

seien sehr innig. Dies sei das Verdienst des General Fride-

rici, der sich innerhalb der Regierungstruppe eine gewisse

Hochachtung. erworben habe und den man nie vergessen werde,

da er stets grossmütig gewesen sei und sogar sämtliche Le-

gionäre im Dienst belassen habe.

Ein häufiges Gesprächsthema bilde der Wechsel im Amt

des Reichsprotektors. Weiter erzähle man, dass es in der

deutschen Wehrmacht zwei Strömungen gäbe und ein Teil der

Offiziere sich gegen den Krieg mit der Sowjetunion gestellt

habe, da sie dessen Zwecklosigkeit befürchten; man könne

trotz der Erfolge gegen diese Masse von Menschen nicht auf-

kommen. Obgleich die deutsche Wehrmacht bereits vor Moskau

stehe, betrachten diese Offizierskreise die Lage als un-

günstig. Diese Gruppe von Offizieren soll weiter auch ver-

b.W.

St .πF=/41
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langt haben, dass die Gestapo an der Front einge-

setzt werde, um eine raschere Entscheidung zu er-

möglichen. Diese Forderung soll jedoch ohne Erfolg

geblieben sein, da sich angeblich die andere Grup-

pe, die der politischen Leitung näher stehe, durch-

setzte. Die Versetzung des General Friderici stehe

angeblich damit im Zusammenhang, und ausserdem sol-

len noch weitere Versetzungen von Stabsoffizieren

und leitenden Beamten des Reichsprotektors ins Alt-

reich zu erwarten sein.

fur

aitr

58339


